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Hrnnstcrt.

Auf dem Original ist vermerkt: Ich bestätige. 

Den 27. September 1900.
Unterschr.: Für den Verweser des Ministeriums 

des Innern, der Ministergehülfe:

A. Stitschinski.
In fidem : Für den Vicedirector des Medicinal­

Departements : Freiberg.

Ktalul
für die von der estländischen Wter- und Landschaft in 

Keval, Gouv. Estland errichtete Anstalt für Hebammen 

2. Kategorie.

Zweck der Anstalt.

8 1.
Die estländische Ritter- und Landschaft errichtet in 

der Stadt Reval, im Gouvernement Estland, eine Anstalt 
zum Zweck der Ausbildung von Hebarnmen für die estnische 

ländliche Bevölkerung.

Mittel der Anstalt.

§ 2.
Die Einrichtung der Anstalt geschieht ausschließlich aus 

den Mitteln der estländischen Ritter- und Landschaft.

.....



4

Der Unterhalt der Anstalt wird aus folgenderr Mitteln 
bestritten:

1) Aus den von der estländischen Ritter- und Land­
schaft jährlich zu leistenden Zahlungen;

2) Aus der von der Stadt Reval bewilligten Subsidie;

3) Aus dem Schulgeld der Hebammen-Schülerinnen;

4) Aus den Summen, die von zahlenden Patientinnen 
einlaufen;

5) Aus den Darbringungen von Privatpersonen.

Aufnahme der Hebammen-Schülerinnen.

§ 3.
Als Schülerinnen finden in der Anstalt Aufnahme 

russische Unterthaninnen ohne Unterschied des Standes und 
der Confession, welche der estnischen Sprache mächtig sind.

Aufnahme von Schwangeren und Kreißenden.

§ 4.
Zur Erreichung des Zwecks der Anstalt gewährt die­

selbe Unterkunft und ärztliche Hilfe Kreißenden und 
Schwangeren, die in kurzer Frist ihrer Entbindung eick­
gegensehen, ohne Unterschied des Standes, der Confession 
und der Nationalität.

Anmerkung. Nicht ausgenommen werden: Geistes­
kranke oder mit Syphilis und anderen ansteckenden 
Krankheiten Behaftete.
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§ 5.
In der Anstalt stehen 6 Betten zur unentgeltlichen 

Aufnahme von Kreißenden bereit.

§ 6.
Für zahlungsfähige Patientinnen werden je nach Be- 

dürfniß Betten I., II. und III. Classe in der Anstalt 
eingerichtet. Die Höhe der Zahlungen für diese Betten 
wird von dem im § 9 genannten Curatorium festgesetzt.

§ 7.
Schwangere und Kreißende werden in die Anstalt ohne 

irgend welche Aufenthaltsscheine und ähnliche Documente 
ausgenommen.

Rechte der Anstalt.

§ 8.
1) Die Anstalt besitzt ein eigenes Siegel;
2) Die Anstalt ist berechtigt, den Schülerinnen nach 

absolvirtem Cursus Hebalnmenzeugnisse 2. Kategorie zu 
ertheilen.

Verwaltung der Anstalt.

§ 9.
Die Hebammen-Anstalt steht unter der Verwaltung 

eines Curatorimns. Zum Bestände des Curatoriums ge­
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hören: 1) drei auf dem Landtage der estländischen Ritter­
und Landschaft, beziehungsweise dem ritterschaftlichen Aus­
schuß gewählte Glieder; 2) ein von der Stadt Reval 
designirtes Glied; 3) der leitende Director der Anstalt.

§ 10.
Die unmittelbare Leitung der Anstalt, sowohl in 

medicinischer und in wirthschaftlicher Hinsicht, als auch in 
Betreff des Unterrichts steht dem Director derselben zu.

§ 11.
Der leitende Director der Anstalt, der das Diplom 

eines Arztes besitzen muß, wird vom Curatorium ernannt 
und von diesem dem estländischen Gouverneur durch die 
Medicinal - Abtheilung der estländischen Gouvernements- 
Regierung zur Bestätigung vorgestellt.

§ 12.
Die übrigen von der Anstalt angestellten Personen 

werden vom Director ernannt und in ihren Aemtern vom 

Curatorium bestätigt.

§ 13.
Das Curatorium stellt die Zahlung für Unterricht und 

Unterhalt der Hebammenschülerinnen, sowie für Unterhalt 
und Behandlung der zahlungsfähigen Wöchnerinnen und 

Patientinnen fest.
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§ 14
Das Curatorium erläßt eine Hausordnung für die 

Anstalt, der sich die an der Anstalt angestellten Personen, 
die Hebmnmenschülerinnen, sowie die Kranken zu fügen 

haben.

§ 15.
Das Curatorium vertritt die Anstalt sämmtlichen Be­

hörden und Privatpersonen gegenüber, soweit solches nicht 
dem Director obliegt.

§ 16.
Das Curatorium hält unter dem Vorsitz des von ihm 

aus seiner Mitte gewählten Präsidenten, resp. Vicepräsi­
denten mindestens 2 Mal jährlich ordentliche Sitzungen 
ab. Dem Präsidenten resp. Vicepräsidenten steht es frei, 
im Bedürfnißfall das Curatorium zu außerordentlichen 
Sitzungen zusammenzuberufen. Auf den Sitzungen wird 
von einem der Glieder desselben, nach Bestimmung des 
Curatoriums, ein Protocoll geführt, welches von den An­
wesenden unterschrieben wird.

§ 17.
lieber die Verwaltung der Hebammen-Anstalt zweiter 

Kategorie und über die für dieselbe verausgabten Summen 
legt das Curatorium alle 3 Jahre dem ordentlichen Land­
tag der estländischen Ritter- und Landschaft Rechenschaft ab.
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Dem Director der Anstalt liegt ob:

a) Die allgemeine Aufsicht über die Anstalt in ärzt­
licher sowohl als in wirthschaftlicher Beziehung, als auch 
in Hinsicht des Unterrichts.

b) Die Aufnahme der Schülerinnen nach den festge­
setzten Bestimmungen.

c) Die Aufnahme und Entlassung der Schwangeren, 
Wöchnerinnen und Kranken.

d) Die Leitung resp. Controlle des Hebammen-Unter- 
richts, an dem er sich theoretisch und practisch betheili­
gen muß.

e) Die Feststellung eines Reglements für die Assisten. 
ten, sowohl in Betreff ihrer ärztlichen, als auch ihrer 
Lehrthätigkeit, für die leitende Hebamme und für alle An­
gestellten der Anstalt.

f) Die Führung der Anstaltsbücher und Vorstellung 
der termimnäßigen Berichte und Verschlüge, sowohl an die 
Medicinalverwaltung, als auch an das Curatorimn.

g) Die Vorstellung von jährlichen Rechenschafts- 
schastsberichten an das Curatorium über die Verausgabung 
der ihm von demselben übergebenen (Summen zum Unter­
halt der Anstalt.

§ 19.
Unabhängig von der in dem § 18 erwähnten Rechen­

schaftsablegung ist das Curatorium verpflichtet, dem estlän- 
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dischen Gouverneur jährliche Rechenschaftsberichte vor­

zustellen.

§ 20.
Jn sämmtlichen, im ©tatilt nicht vorhergesehenen 

Fällen, gelten für die Anstalt sowohl die gegenwärtig be­
stehenden als auch die in Zukunft zu emanirenden Gesetzes­
bestimmungen und Regierungsverordnungen für derartige, 
zum Ressort des Ministeriums des Innern gehörende 

Anstalten.



Hrnnsllat.

Auf dem Original ist vermerkt: Ich bestätige. 

Den 29. September 1900.
Unterschr.: Für den Verweser des Ministeriums 

des Innern, der Ministergehülfe:

A. Stitschinski.
In fidem: Für den Vicedirector des Medicinal­

Departements : Freiberg.

W e g e i' n
über die Aufnahme, den Unterricht und die Entlassung 

der Schülerinnen, die sich zu Hebammen 2. Kategorie aus­

bilden wollen.

---- H----

§ 1.
Der theoretische sowie practische Unterricht der Hebam­

menschülerinnen ist dem Director der Anstalt und den ihrn 
unterstellten Lehrkräften, bestehend aus 1—2 Aerzten und 

einer Hebamme anvertrailt.

Anmerkung. Ueber sämmtliche an der Anstalt 
angestellte Beamte wird unverzüglich der Medicinal- 
Abtheilung der estländischen Gouvernelnents-Regie- 
rung, unter Vorstellung der bezüglichen Documente, 

berichtet.
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Der Unterricht der Hebainmenschülerinnen findet in 
estnischer Sprache statt, jedoch wird allmählich nach 
Maßgabe der Möglichkeit, der Unterricht in russischer 
Sprache eingeführt, indeß unter der Bedingung, daß dieser 
Unterricht kein Hinderniß bildet, um Schülerinnen in die 
Anstalt aufzunehmen, die die russische Sprache nicht 

verstehen.

§ 3.
Die Zahl der Schülerinnen ist bis zu 8 normirt. Auf 

Beschluß des Curatoriums hin kann die Zahl der Schüle­
rinnen je nach Bedürfniß erhöht worden.

§ 4.
Als Schülerinnen werden in der Anstalt ausgenommen 

russische Unterthaninnen, ohne Unterschied des Standes 
und der Confession, im Alter von 18—35 Jahren, welche 
der estnischen Sprache mächtig sind.

Anmerkung. Bei der Aufnahme in die Anstalt 
werden Personen bäuerlichen Standes bevorzugt, 
welche auf Kosten der estländischen Ritter- und Land­
schaft, einer Bauergemeinde oder einer Stadtverwal­
tung in der Anstalt ausgebildet werden sollen oder 
von Aerzten als besorrders für den Hebamnwnbcruf 
geeignet empfohlen worden sind.
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§ 5.
Diejenigen, welche in die Zahl der Schülerinnen der 

Anstalt einzutreten wünschen, müssen ein Gesuch an den 
Anstaltsdirector bis zum 15. Juli des betreffenden Jahres 
einreichen, wobei gleichzeitig vorzustellen sind.

a) ein Aufenthaltsschein,

b) ein Taufzeugniß,

c) ein Sittenzeugniß,

d) für verheiratete Frauen die Einwilligung ihrer 
Männer,

e) ein Jmpfzeugniß.

§ 6.
Von den als Schülerinnen eintretenden Personen wird 

Schreiben und Lesen der estnischen Sprache verlangt, so­
wie die Kenntniß der Elernente der Arithmetik. Personen, 
welche mit physischen Gebrecheil behaftet sind, welche sie 
in der Ausübiltig ihrer Berufspflichten hindern können, 
werden nicht ausgenommen.

§ 7.
Bei den Schülerinnen, welche auf Kosten der estländi- 

schen Ritter- und Landschaft, einer Bauergemeinde oder 
einer Stadtverwaltung ausgebildet werden sollen, beträgt 
die Zahlung für den vollen Unterrichtscursus einer Schü­
lerin nebst Verpflegung und Hebammenbesteck, 150 Rbl. 
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jährlich, die pränumerando in halbjährlichen Raten zu 
entrichten sind.

Anmerkung. Schülerinnen, die behufs Ausbildung 
auf eigene Kosten sich zur Aufnahme in die Anstalt 
melden, können nur zugelassen werden, falls eine 
Vacanz besteht, und haben für den vollen Unter- 
richtscursus, sowie Verpflegung eine vom Curatorium 
zu bestimmende Summe halbjährlich pränumerando 
zu zahlen.

§ 8.
Der volle Unterrichtscursus dauert 9 Monate, d. h. 

vom 1. September bis Ende Mai und zerfällt in einen 
theoretischen und practischen Theil.

§ 9.
Die Sommermonate werden einzurichtenden Repeti- 

tionscursen für Hebammen und practischen Uebungen ge­
widmet.

§ 10.
Der practische Cursus zerfällt in die klinische und 

poliklinische Thätigkeit und zwar nach vorhergegangener 
Unterweisung in Kranken- und Wochenbettpflege zuerst 
unter Leitung der an der Anstalt angestellten Assistenz­
ärzte und der Hebamme, dann in selbständiger Leitung 
poliklinischer Geburten.



15

§ 11-

Die Schülerinnen sind während des Cursus der An­
staltsobrigkeit unterstellt und können wegen Nachlässigkeit, 
Untauglichkeit zum Berufe, Auflehnung gegen die Vorge­
setzten oder Nichteinhaltung der erlassenen Hausordnung 
vom Curatorium auf Vorstellung des Directors aus der 
Anstalt ausgeschlosien werden. Tas eingezahlte Lehrgeld 
wird in diesen Fällen nicht zurückerstattet.

§ 12.
Vor Schluß des Lehrcursus werden die Schülerinnen 

in Gegenwart des Directors einer vorläufigen Prüfung 
„Tentamen" unterworfen. Zum Abgangsexamen werden 
nur Schülerinnen zugelassen, die allen theoretischen und 
practischen Anforderungen, namentlich in Bezug auf die 
Asepsis, genügen und mindestens 15 Geburten geleitet 

haben.

§ 13.
Das Abgangsexamen wird alljährlich durch eine Com­

mission, bestehend aus dem Estländischen MedicinallJnspec- 
tor resp. seinem Gehülfen, dem Director und den Assistenz­
ärzten, vollzogen. Das Curatorium wird jedes Mal auf­

gefordert dem Examen beizuwohnen.
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§ 14.
Nach befriedigend absolvirtem Cursus und Schlußexamen 

erhält die Schülerin darüber ein von sämmtlichen Gliedern 
der Examinationscommission zu unterzeichnendes Hebammen- 
Zeugniß 2. Kategorie, welches sie zur Ausübung des 
Hebammenberufs ermächtigt.


